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\�� S TE R R Eie HIS eHE RAR BEI T E R KAM M E R TAG 

A-1041 Wien, P(inz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 

1010 Wien 

ihre Zeichen 

Betreff 

Unsero Zeichen 

SV-ZB-1211 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem versorgungsrechtliche Bestimmungen 
geändert werden - Versorungsrechts
Änderungsgesetz 1988; 
S t e l  1 u n g n a h  m e 

;-, 
, '.'- T " ,; .. ' .... ;i .: 

' 
, '�·"'....Jh.""'! v I." L'lJ 

. 4..1········_·_ •.• _ •.• _ • ....d •. :r .. -Gi:::/·Q ___ _ 

/-patum: 8. OKT. 1987 

t Verteilt 9. 0;\7. 1987 
-----_ .... .....-.. , .. �.�._,- . 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 487 

Datum 

7.10.1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor-

mation. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

Beilagen 

Telegramme. Arbkammer Wien Telex 131690 
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Ö 5 T E i� R � ICH I S eH E R A F� a E I TE R KAM M E R i AG 

An das 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 W i e n 

Z l  41.010/3-1/87 12 11 - DrAl 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

UUf�I: ... "hl 487 

dem versorgungsrechtliche Bestimmungen 
geändert werden - Versorgungs rechts
Änderungsgesetz 1988; 
S t e 1 1 u n 9, n a h  In _e _______ _ 

Datum 

30.9. 1987 

Bezugnehmend aur das do Schreiben vom 21. 8. 1987 erstattet der 

österreichische Arbeiterkammertag zu obigem Gesetzesentwurf 

folgende Stellungnahme: 

Zu Art II_..L...L (§ 1 Abs 1) und Art IV Abs 1:' 

Gegen die Absicht, Wegunfälle dann nicht als Dienstbeschädigung 

anzuerkennen, wenn sie auf ein grob fahrläs�iges Verhalten des 

Wehrpflichtigen zurückzuführen sind, be�tehen schwerwiegende Be

denken. Abgesehen davon, daß in vielen Einzelfällen unklar wäre, 

unter welchen V orauss e tz u ng en ein konkretes Verhalten als "grob 

fahrlässig" zu qualifiz'ieren \<Järe., erscheint die vorgesehene Ein

schränkung 'der fntschädigungsberechtigung sachl ich ungerecht

fertigt. Der Hinweis in den erläuternden Bemerkungen, daß im 

Bereiche der Sozialversicherung ein die Gefahr des Betriebs

weges erhöhendes Verhalten des Versicherten bei Beurteilung der 

Frage, ob cin Unfall unter Versicherungsschutz steht, Berück

sichtigung finde, geht am Kern des vorl'jegenden Problems vorbei . 

• • ' ,  ! ,' . , , '  
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• ö (> T e A H l� ICH I t, eHE A A n ß E: I T E n KAM M E R TAG 

Es ist wohl richtig, daß die Judikatur in Unfallversicherungs-

sachen nach dem ASVG auf etwaige Erhöhungen des Unfallsrisikos 

Bedacht nimmt, doch handelt es sich hiebei um ein objektives 

Me�kmal, das in keinerlei Zusammenhang mit einem eventuellen sub

jektiven Verschulden des Versicherten steht. Vielmehr ist der im 

ASVG geregelten Unfallversicherung eine Unterscheidung zwischen 

selbst verschuldeten und unverschuldeten Arbeitsunfällen völlig 

unbekannt, ja es ist darüberhinaus gemäß § 1 7 5  Abs. 6 A SVG sogar 

ausdrücklich die Vorschrift im Gesetz verankert, daß v e r -

b o t  s w i d r i g e s (!) Handeln die Annahme eines Arbeits

unfalles n i c h  t ausschließt! Die Einführung von Schuldfragen 

bei Beurteilung von Wegunfällen nach dem Heeresversorgungsgesetz 

wUrde somit zu einer ungleichen Behandlung von Heeresbeschädigten 

gegenüber den Opfern nach Arbeitsunfällen führen, was als Verstoß 

gegen den verfa�sungsgesetzlich garantierten Gleichheitsgrundsatz 

gewertet werden müßte. Was schließlich die in Art. IV Abs. 1 des 

vorliegenden Entwurfes festgehaltene Absicht betrifft, die obige 

Einschränkung 'der Anerkennung von Wegunfällen auch auf Ver s 0 r gun g s - ,,� 

ansprüche anzuwenden, die v o"r dem 1.1. 1988 geltend gemacht 

worden sind, so erscheint dieselbe in besonders hohem Maße unsozial 

und daher unakzeptabel. 

Aufgrund der vorstehenden überlegungen spricht sich der öster

reichische Arbeiterkammertag ganz entschieden gegen die in Rede 

stehende geplante GesetzeSänderung aus. 

Zu Art 11 Z 8 und 9 (§§ 7 6  Abs 2 und 7 7  Abs 4): 

Diesen Bestimmungen zufolge sollen die Senate der beim Bundes-

mi n ist e r i U In für Ar bei t un d So z "j ale s ge b "j 1 d e te n Sc h i e d s k 0 111 mi s s ion 

i n H"j n k u n f t Cl u s dem Vor s i t zen den und d I' e i Bei s i t zer n b e s t ehe n , 

d.h. , daß jeder Senat e i n en weiteren ( d l '"i t t e n) Beisit zer erhalten 

\'1 Ü t' d e, der auf Vor s c h 1 Cl 9 des B und e s 111 i n "j s t e r s f ü I� F i n a n :z e 11 Z u b e -

stellen wäre. In den erläuternden Bemerkungen wird die beabsichtigte 

Erweiterung der Senate mit einem Vergleich mit dem System des 

A I� bei t s - und S 0 Z i a 1 9 e r "j c h t s ge set z e s beg r ü n d e t, \'1 a s j e d 0 C h als v Ö 1 1 i 9 
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• Ö S T t: i� f, L: I C 1-1 I S eHE H A R B E tT E n KAM M E R TAG 3. [11 all 

verfehlt bezeichnet werden muß. Die Senate bei den Arbeits- und 

Sozialgerichten bestehen aus einem Vorsitzende� sowie je einem 

Beisitzer und dem Kreise der Dienstgeber und Dienstnehmer. Dieses 

System ist auf die Heeresversorgung in keiner Weise übertragbar, 

weil der Bund gegenüber den Wehrpfl ichtigen keine Dienstgeber

eigenschaft besitzt und folglich nicht die Rolle eines Dienst

gebervertreters übernehmen kann. Der Vergleich mit den Arbeits-

und Sozialgerichten ist darüberhinaus auch deswegen unrichtig, weil 

es auch bei den erwähnten Gerichten keinen Vertreter des Bundes 

gibt, obwohl der Bund durch seine Zuschüsse i'n erheblichem Maße 

zu den Leistungen der Sozial versicherungsträger beiträgt. Damit 

entfällt das Argument, durch Bestellung eines weiteren (dritten) 

Beisitzers bei den Senat�n der Schiedskommission müßte eine An

gleichung an das System der Arbeits- und Sozial gerichte herbeige

führt werden. Wollte man eine derartige Angleichung tatsächli.ch 

anstreben, dann wäre die ßestellung eines Soldatenvertreters weit

aus sinnvoller,- als jene eines Bundesvertreters, weil der Soldaten

vertreter ungefähr dem Versichertenvertreter bei den Sozialgerichten 

entsprechen würde. Im übrigen ist die Behauptung in den Erläuternden 

Bemerkungen, in den Senaten der Schiedskommission fehle ein Ver

treter des Bundes, auch aus dem Grunde unzutreffend, weil der Vor

sitzende d er Schiedskommission vom Bundesminister für Arbeit und 

Soziales bestellt wird, wodurch die Interessen des Bundes hinläng

lich gev/ahrt erscheinen. Hiebei ist insbesondere der Umstand zu 

beachten, ' daß der Senatsvorsitzende gegenüber dem Bundesminister 

weisungsgebunden ist, sodaß von einem zu geringen Einfluß des 

Bundes keine Rede sein kann. 

Der österreichische Arbeiterkammertag lehnt daher die Erweiterung 

der Senate der Schiedskornnt"ission um je einen weiteren Beisitzer ab. 

Zu Art 1 1  Z 12 (§ 89 Abs 6): 

Im Hinblick auf die Ausführungen zu Art 1 1  Z 8 und 9 sollte eine 

Aufstockung der Senate der Schiedskommission unterbleiben, wodurch 

sich auch eine Änderung des § 89 Abs G erübrigt. 
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• Ö 6 T r; R H r� ICH I S eHE R AR BEI T E R KA M M E R TAG 4. Ulan 

Ansonsten wird gegen den vorliegenden Entwurf 'k e i n  Einwand 

erhoben. 

Abschließend wird mitgeteilt, daß im Sinne der Entschließung des 

Nationalrates anläßlich der Verabschiedung des Geschäftsordnungs

gesetzes, BGB 1 . Nr. 17 8/1961, 25 Abdrucke dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

Der Präsident: ramtsdirektor: 

�VM{ 
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